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Paul-Bastian Nagel

Umweltverträglichkeitsprüfung – 
Herausforderungen und Lösungsansätze

Abbildung 1   
Während der Fachtagung 
„UVPG-Novelle 2017:  
Herausforderungen und 
Lösungsansätze“ vom 7. 
bis 8. Dezember 2017 in 
Laufen wurden aktuelle 
Themen zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung vor-
gestellt und diskutiert (Fo-
to: Paul-Bastian Nagel).

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist ein zentrales Instrument der Umweltvorsorge. Sie stellt 
sicher, dass die Auswirkungen eines UVP-pflichtigen Vorhabens auf die Umwelt in der Abwägungs-
entscheidung und in der Öffentlichkeitsbeteiligung transparent gemacht werden. Nun wurde das 
nationale UVP-Recht an neue EU-rechtliche Anforderungen und an die Rechtsprechung angepasst. 
Die Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) und die UVP-Gesellschaft e.V. 
luden daher im Dezember 2017 zu einer Fachtagung in Laufen ein. Über 100 Expertinnen und Experten 
aus ganz Deutschland diskutierten über die neuen und alten Herausforderungen und Lösungsansätze 
bei der Anwendung der Umweltverträglichkeitsprüfung.

1. Gesetzesnovellen
Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Rechts 
der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPModG) 
wurde das UVPG an die UVP-Änderungsrichtlinie 
(2014/52/EU) und die ständige Rechtsprechung 
angepasst. Gleichzeitig wurde die Gelegenheit 
genutzt, das Gesetz in seiner Struktur zu überar-
beiten und lesefreundlicher auszugestalten. Herr 
Dr. Sangenstedt vom Bundesumweltministerium 
kündigte an, dass gemeinsam mit den Ländern 

zusätzlich konkretisierende Verwaltungsvorschrif-
ten zur Anwendung des UVP-Gesetzes erarbeitet 
und im Auftrag des Umweltbundesamtes Arbeits-
blätter für UVP-Berichte in unterschiedlichen Zu-
lassungsverfahren erstellt werden.

Die UVP-Änderungsrichtlinie wurde auch im Bau-
gesetzbuch (BauGB) umgesetzt. Die dazu verab-
schiedete Novellierung bezieht darüber hinaus 
Außenbereichsflächen in das beschleunigte Ver-
fahren der Bebauungsplanung nach § 13b BauGB 

Recht und  
Verwaltung

https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/
https://www.jurion.de/gesetze/uvpmodg/1/
https://www.jurion.de/gesetze/uvpmodg/1/
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ein, sodass für diese keine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchzuführen ist. Die Regelung ist 
nur für Wohnnutzungen vorgesehen. Unklar ist, 
welche Arten der baulichen Nutzung nach der 
Baunutzungsverordnung hierdurch erfasst sind, 
da die Kategorie „Wohnnutzung“ hier nicht defi-
niert ist. Die Anwendung der Vorschrift ist auf Be-
bauungspläne für Wohnnutzung mit einer Grund-
fläche von weniger als einem Hektar begrenzt. 
Allerdings handelt es sich hier um die versiegelte 
Fläche für bauliche Anlagen – damit sind je nach 
Gebietskategorie Baugebiete von bis zu vier Hek-
tar Größe denkbar. Die Vorschrift sieht zusätzlich 
vor, dass die Wohnbebauung im unmittelbaren 
Anschluss an bebaute Ortsteile erfolgen muss. 
Auch welche Voraussetzungen hier gelten, ist nicht 
eindeutig formuliert (Bohl 2018, in Vorbereitung).

Die Vorschriften des ebenfalls novellierten Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) regeln  
unter anderem Klagerechte von anerkannten Um-
weltvereinigungen und Bürgern (Baumann & luKas 
2018, in Vorbereitung). Wie relevant das Gesetz 
für die Praxis der UVP ist, zeigen aktuelle höchst-
richterliche Entscheidungen. So wurden mit ei-
nem Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 

07.11.2013 (C-72/12) die Anforderungen konkreti-
siert, wie eine UVP vor dem Hintergrund erwei-
terter Klagemöglichkeiten von Verbänden und 
Bürgern durchgeführt werden soll. Dies betrifft 
insbesondere fehlerhafte oder nicht durchgeführ-
te Prüfungen der Umweltverträglichkeit.

Was ist die UVP?

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist ein 
zentrales Instrument der Umweltvorsorge und hat 
das Ziel, die Auswirkungen von Projekten auf die 
Umwelt für das Entscheidungsverfahren transpa-
rent zu machen. In der UVP werden die Auswirkun-
gen eines Vorhabens auf die Umwelt ermittelt,  
beschrieben und bewertet. Die Bewertungsmaß-
stäbe ergeben sich aus dem jeweiligen Fachrecht, 
beispielsweise aus dem Bundesimmissionsschutz-
gesetz. Die UVP ist kein eigenständiges Verfahren, 
sondern Bestandteil des jeweiligen Zulassungsver-
fahrens. Verfahrensträger ist die für die jeweilige 
Zulassung des Vorhabens zuständige Behörde.  
Mit der neuen EU-Richtlinie 2014/52/EU zur UVP wur-
den nun einige Regelungsbereiche konkretisiert 
und in nationales Recht übersetzt. Dies betrifft ins-
besondere die UVP-Vorprüfung (Screening), die zum 
Ziel hat, die UVP-Pflicht festzustellen, aber auch die 
Definition und Abgrenzung der Schutzgüter.

2. UVP-Portale
Mit der UVP-Änderungsrichtlinie werden die Mit-
gliedsstaaten verpflichtet, sogenannte UVP-Porta le 
einzurichten. Damit soll insbesondere die Öffent-
lichkeitsbeteiligung bei UVP-pflichtigen Vorhaben 
und der Zugang zu den relevanten verfahrensbe-
zogenen Informationen verbessert werden.  
In Deutschland wurden zwei Portale eingerichtet: 
Ein zentrales Portal des Bundes, das vom Umwelt-
bundesamt verwaltet wird und Verfahrensunter-
lagen im Zuständigkeitsbereich der Bundesbe-
hörden listet; und ein gemeinsames Portal der 
Bundesländer, in denen die sonstigen Verfahren 
erfasst werden. Beide Datenbanken sind erst seit 
kurzem online, sodass bisher noch vergleichswei-
se wenige Verfahren zu finden sind (Köppel et al. 
2018, in Vorbereitung). Die Länder können mit der 
gemeinsamen Software auch eigene Portale auf-
setzen;  Niedersachsen hat bereits ein eigenes 
Portal.

Abbildung 2  Das UVP- 
Portal der Länder bietet 
ein großes Potenzial für 
die Öffentlichkeitsbeteili-
gung bei UVP-pflichti-
gen Vorhaben. Durch 
räumliche und thema-
tische Abfragen können 
Interes sierte sich über 
die laufen den Verfahren 
informieren (Quelle: 
www.uvp-verbund.de). 

3. Schutzgüter
Neben begrifflichen Konkretisierungen bei den 
Schutzgütern, wie beispielsweise der Integration 
des Schutzgutes „Tiere und Pflanzen“ in „biologi-
sche Vielfalt“, wurde mit der EU-Richtlinie die Flä-

https://www.uvp-portal.de/
https://www.uvp-verbund.de/
https://www.uvp-verbund.de/
https://uvp.niedersachsen.de/portal/;jsessionid=644FF0DA4E5C355048C1703B0F8F4430
https://uvp.niedersachsen.de/portal/;jsessionid=644FF0DA4E5C355048C1703B0F8F4430
http://www.gesetze-im-internet.de/umwrg/
http://www.gesetze-im-internet.de/umwrg/
http://www.uvp-verbund.de
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che als neues Schutzgut gesondert hervorgeho-
ben. Flächenschutz wurde zwar bisher integrativ 
beim Schutzgut Boden abgehandelt, dies erfolgte 
aber eher stiefmütterlich (JacoBy & Wiemers 2018, 
in Vorbereitung). Insbesondere bietet das „neue“ 
Schutzgut die Chance, den Freiraumschutz stär-
ker in den UVP-Berichten zu beleuchten. Überge-
ordnete Raumplanungen können so hinsichtlich 
Flächenbilanzierungen und flächenbezogener 
Zielvorgaben qualifiziert werden.

Unter dem Schutzgut Klima werden nunmehr 
auch Aspekte des globalen Klimawandels subsu-
miert – zum einen die projektbezogenen Auswir-
kungen auf den Klimawandel, zum anderen die 
mit möglichen Extremwetterergebnissen einher-
gehenden projektbezogenen Umweltrisiken für 
andere Schutzgüter (beispielsweise für das Schutz-
gut Boden bei der Lagerung von Giftstoffen).  
Projektbezogen können die Auswirkungen auf 
den Klimawandel nur schwer operationalisiert 
werden und es fehlt an Bewertungsmaßstäben. 
Hier wird lediglich in einer Gegenüberstellung 
der Alternativen eine Einordnung, zum Beispiel 
über die zu erwarteten Emissionswerte, möglich 
sein. Trotzdem hat der Klimaschutz einen erhöh-
ten Stellenwert in der Planung erlangt. Dies gilt 
vor allem für kleinklimatische Auswirkungen.  
In dicht besiedelten Räumen sollten Konzepte zum 
Klimaschutz und zur Klimaanpassung entwickelt 
werden, um Umbau und Neuplanungen im Sied-
lungsbereich zu optimieren (Wetzel 2017, münd-
lich).

Die Erweiterung der Schutzgüter um den Aspekt 
Bevölkerung und menschliche Gesundheit folgt 
der bereits in der Prüfungspraxis zunehmend 
stärkeren Berücksichtigung von negativen Um-
weltauswirkungen auf den Menschen. Weiterhin 
sind Entscheidungsgrundlagen für die Berück-
sichtigung menschlicher Gesundheit in Planungs-
verfahren zu entwickeln (machtolf 2017, münd-
lich). Das Schutzniveau sollte schon bei einer 
wirksamen Vorsorge und nicht erst bei gesetzlich 
verbindlichen Grenzwerten ansetzen. Zudem sind 
vulnerable Gruppen im Rahmen der UVP beson-
ders zu berücksichtigen. Mehrfachbelastungen 
unterschiedlicher Umweltauswirkungen auf den 
Menschen sollten gesondert betrachtet werden. 
Außerdem sollten die Gesundheitsämter stärker 
in die Verfahren eingebunden werden. Ein Problem 
ist nicht zuletzt, dass diese bisher nur geringe Er-
fahrungen in entsprechenden Beteiligungsverfah-
ren haben und so die Belange der Bevölkerung 
und der menschlichen Gesundheit in der Abwä-
gungsentscheidung über ein Vorhaben häufig 
eine untergeordnete Rolle spielen.

Abbildung 3  Das neue 
Schutzgut Fläche bietet 
die Chance, Belangen 
des Freiraumschutzes 
stärker als bisher in der 
UVP Rechnung zu tragen 
(Foto: Hans-Joachim 
Fünfstück/piclease ).

4. Qualität in der UVP
Auch wenn die Anwendungspraxis zur UVP in 
Deutschland grundsätzlich ein hohes Niveau er-
reicht, müssen immer wieder Mängel in der Qua-
lität der Berichte und Prüfungen festgestellt wer-
den. Dies betrifft unter anderem das Schutzgut 
Menschliche Gesundheit, das häufig nicht oder 
unzureichend behandelt wird. Die Umweltfolgen-
abschätzung erfolgt zudem zunehmend allein 
bilanzorientiert, beispielsweise durch den Einsatz 
von Geoinformationssystemen. Vorbelastungen 
und kumulative Auswirkungen werden nicht 
sachgerecht und differenziert erfasst und bewer-
tet. Die angewandten Methoden sind nicht immer 
dokumentiert und nachvollziehbar. Insbesondere 
vorsorgeorientierte Bewertungsmaßstäbe kommen 
nur selten zum Einsatz. Und das obwohl die UVP 
als Vorsorgeinstrument nicht allein die materiell- 
rechtlichen Vorschriften in den Blick nehmen 
muss, sondern die Umweltfolgen auch jenseits 
von Grenzwerten einschätzen und bewerten soll. 
Zentraler Bestandteil einer UVP ist der Alternati-
venvergleich. Die Auswahl der untersuchten Alter-
nativen, die Bewertungsparameter und die Abwä-
gung und Gewichtung der Umweltbelange ist 
häufig intransparent. hartliK (2017, mündlich) 
stellte konkrete Ansatzpunkten für eine bessere 
Qualität in der UVP-Praxis vor.

5. Fazit
Die UVP-Änderungsrichtlinie (2014/52/EU) und ihre 
Umsetzung in nationales Recht bieten wichtige 
Ansatzpunkte, um die UVP-Praxis zu optimieren, 
so beispielsweise die Einführung einer nachträg-



86    ANLIEGEN NATUR   40(1), 2018

Recht und 
Verwaltung

P.-B. Nagel:  
Umweltverträglichkeitsprüfung – Herausforderungen und Lösungsansätze

lichen Kumulationsbetrachtung. Durch den Ge-
setzgebungsprozess und die jüngere Rechtspre-
chung kommt die Umweltvorsorge so wieder 
stärker in den Fokus. Dennoch wurde die Chance 
verpasst, das Instrument der UVP substanziell 
weiterzuentwickeln, etwa im Bereich der Vorprü-
fung oder der Qualitätssicherung. In den Beiträgen 
zur Veranstaltung und der Diskussion konnten 
wichtige Handlungsoptionen identifiziert werden, 
um die UVP in der Planungspraxis als zentrales 
Instrument der Umweltvorsorge noch stärker zu 
etablieren und den Belangen des Umweltschutzes 
in den Abwägungsentscheidungen ein stärkeres 
Gewicht zu geben.

Hinweis

Im ersten Halbjahr 2018 wird in der Zeitschrift 
UVP-report, herausgegeben von der UVP-Gesell-
schaft, ein Themenschwerpunkt mit Beiträgen der 
Tagung veröffentlicht. Das Heft kann für 19 Euro 
erworben werden, hinzukommen Mehrwert-
steuer und Versandkosten. Bezug über: zentrum@
uvp.de. 

Links
in Reihenfolge des Vorkommens

Gesetz zur Modernisierung des Rechts der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPModG): www.jurion.
de/gesetze/uvpmodg/1/

Baugesetzbuch (BauGB): www.gesetze-im-internet.
de/bbaug/

Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG):  
www.gesetze-im-internet.de/umwrg/

UVP-Portal des Bundes: www.uvp-portal.de/

UVP-Portal der Bundesländer:  www.uvp-verbund.de

UVP-Portal des Landes Niedersachsen: https://uvp.
niedersachsen.de/portal/;jsessionid=644FF0 
DA4E5C355048C1703B0F8F4430
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Veranstaltungsevaluation

Erstmals wurde eine ANL-Veranstaltung im digita-
len Abstimmungsverfahren durchgeführt (Tabelle 1). 
Die digitale Abstimmung wurde sehr gut angenom-
men und zeigt im Vergleich zu Befragungen mit 
Papierbögen einen deutlich besseren Rücklauf. 
Die Gesamtbewertung der Veranstaltung fällt über-
wiegend „sehr gut“ bis „gut“ aus. Der Teilnehmer-
kreis aus ganz Deutschland spiegelt sich auch in 
den Angaben zur Anreise wider: 40 % der Teilneh-
menden sind aus über 500 km Entfernung ange-
reist. Freitextangaben wurden über Papierbögen 
erfasst. So wurde bei den Verbesserungsvorschlä-
gen vielfach angeregt, mehr Fallbeispiele aufzuneh-
men und einen stärkeren Praxisbezug der Inhalte 
sicherzustellen.

Auswahl der Statistik zur Veranstaltung 
* 70 Teilnehmende an digitaler Abstimmung

Geschlecht  55 % weiblich
 43 % männlich

Altersgruppe  43 % 21–40 Jahre
 49 % 41–60 Jahre
   7 %  über 60 Jahre

Fachrichtung  54 %  Landschaftsplanung/ 
-architektur

 10 % Geografie
   7 % Biologie
 26 % andere

Anreise  40 % weiter als 500 km
 49 % 100 bis 500 km
 12 % 0 bis 100 km

Zitiervorschlag
nagel, p.-B. (2018): Umweltverträglichkeitsprüfung – 

Herausforderungen und Lösungsansätze. –  
ANLiegen Natur 40(1): 83–86, Laufen; www.anl.
bayern.de/publikationen.

https://www.jurion.de/gesetze/uvpmodg/1/
https://www.jurion.de/gesetze/uvpmodg/1/
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/
http://www.gesetze-im-internet.de/umwrg/
http://www.uvp-portal.de/
http://www.uvp-verbund.de
https://uvp.niedersachsen.de/portal/;jsessionid=644FF0DA4E5C355048C1703B0F8F4430
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